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ZOOM
«Der Filmberater»
50. Jahrgang

Mit ständiger Beilage
Kurzbesprechungen Iii!

Roger Lennox (Alain Delon)
liegt verletzt unter einem
Baum, eine Passantin (Domi-
ziana Giordano) kommt
hinzu, eine Liebesgeschichte,
in Abhängigkeiten erzählt,
findet ihren Anfang. Jean-
Luc Godard thematisiert in
«Nouvelle Vague» die Liebe,
das Licht, die Natur und die
immerwährende Erneuerung
vom schon Dagewesenen.
Bild: Monopole Pathé, Zürich
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ZWht—
EDITORIAL

Liebe Leserin
Lieber Leser

Am 19. Juli wurde das neue
Filmgesetz in die Vernehmlassung

geschickt, die am 15.

November abgeschlossen sein
wird. Noch heute nennt die Schweiz ein
Filmgesetz von 1962 ihr eigen, das auf
den Erfahrungen der fünfziger Jahre
basiert, einer Zeit also, wo die Entwicklung
im audiovisuellen Bereich bestenfalls in
den Kinderschuhen steckte.

Ein umstrittener Punkt der neuen
Gesetzgebung ist die Aufhebung der
Filmkontingentierung. Im Zuge der geistigen
Landesverteidigung im September 1938

als Abwehrmassnahme gegen den
deutschen Nachbarn eingeführt, blieb die
Kontingentierung die Jahre über bestehen

und hat auch im Filmgesetz von 1962

ihre Verankerung gefunden. Den Schweizer

Verleihern wurden Kontingente für
die Einfuhr von ausländischen Filmen
erteilt. Damit erreichte man eine gewisse
Unabhängigkeit des schweizerischen
Verleihwesens gegenüber dem Ausland
und eine Vielfältigkeit des Filmangebotes

konnte, angesichts einer dominierenden

Marktposition der amerikanischen
Verleihergiganten, mehr schlecht als

recht aufrechterhalten werden. Schon der
Blick nach Österreich, wo keine ähnliche
Regelung existiert, der Markt von
ausländischen Investoren beherrscht wird
und Studiofilme kaum Chancen im Kino
haben, zeigt eine mögliche Alternative.

Als schweizerischer Mittelweg

geht man nun im neuen
Filmgesetz von einer Prozentregelung

aus, die den Verleihern
feste Marktanteile diktiert und
eine Monopolstellung der
Grossen verhindern soll. Doch

bei Erarbeitung des Gesetzesentwurfes
hat noch niemand jenen Konzentrations-
prozess vorausgesehen, der just in den
letzten beiden Jahren zu einem wahren
Verleihersterben führte. Ging man
damals noch von fünfzehn grossen Verleihern

in unserem Lande aus, waren es

plötzlich nur noch deren sechs.

Die grundsätzliche Frage, die sich nun,
angesichts harter Wettbewerbssituation,
dringlichst stellt, ist die, ob die kulturelle
Kino-Vielfalt überhaupt noch gerettet
werden kann. Um dies zu beantworten
braucht es weder Prozentregelung noch
Filmkontingentierung.

Beides sind falsche Instrumente für
einen an sich verdienstvollen Gedanken.
Denn Kultur funktioniert nicht nach
dem Prinzip der freien Marktwirtschaft,
eine Binsenwahrheit, die auch im neuen
Filmgesetz ihren Niederschlag gefunden
hat. Wenn es um die Erhaltung einer
Schweizer Kinokultur geht, muss der
Staat neue Wege finden, und auch bereit
sein, tiefer in die Tasche zu greifen. Die
richtigen Ansätze dazu sind im neuen
Filmgesetz enthalten.

Mit freundlichen Grüssen
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